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RS OGH 1982/5/27 7Ob590/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1982

Norm

ABGB §861

ABGB §1002

Rechtssatz

Wird durch Bevollmächtigte verhandelt, liegt ein Antrag unter Anwesenden vor, so daß der Ort, an dem die Annahme

erklärt wird, als Ort des Vertragsabschlusses anzusehen ist.

Entscheidungstexte

7 Ob 590/82
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